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Geldstrafe oder mit öffentlichem Tadel be
straft oder von einem gesellschaftlichen 
Organ der Rechtspflege zur Verantwortung 
gezogen.

§ 161a

Untreue zum Nachteil 
sozialistischen Eigentums

(1) Wer die ihm durch Gesetz, Auftrag 
oder Vertrag eingeräumte Befugnis, über 
sozialistisches Eigentum zu verfügen oder 
es zu verwalten oder in sonstiger' Weise 
Vermögensinteressen des sozialistischen 
Eigentums wahrzunehmen, mißbraucht und 
dadurch zum Schaden des sozialistischen 
^Eigentums sich oder anderen rechtswidrig 
Vermögensvorteile verschafft, wird mit 
Geldstrafe, Verurteilung auf Bewährung 
oder mit Freiheitsstrafe bis zu zwei Jah
ren bestraft.

(2) Der Versuch ist strafbar.

§162

Bestrafung von Verbrechen zum Nachteil 
sozialistischen Eigentums 1 2

(1) Schwere Fälle des Diebstahls, Be
trugs oder der Untreue zum Nachteil sozia
listischen Eigentums werden mit Freiheits
strafe von zwei bis zu zehn Jahren be
straft. Diebstahl, Betrug oder Untreue zum 
Nachteil sozialistischen Eigentums im 
schweren Fall begeht insbesondere, wer

1. eine schwere Schädigung des sozia
listischen Eigentums verursacht;

2. die Tat als Organisator oder Betei
ligter einer Gruppe ausführt, die sich unter 
Ausnutzung ihrer beruflichen Tätigkeit 
oder zur wiederholten Begehung von 
Straftaten gegen das Eigentum zusammen
geschlossen hat;

3. wiederholt mit besonders großer In
tensität handelt;

4. die Tat ausführt, obwohl er bereits 
zweimal wegen Diebstahls, Betruges oder 
Untreue zum Nachteil sozialistischen oder 
persönlichen oder privaten Eigentums oder 
Hehlerei oder einmal wegen Raubes oder 
Erpressung mit Freiheitsstrafe bestraft ist.

(2) Ist die Beteiligung an einer Gruppe 
von untergeordneter Bedeutung, kann die 
Bestrafung nach §§ 161 oder 161a erfolgen.

§163
Vorsätzliche Beschädigung 
sozialistischen Eigentums

(1) Wer vorsätzlich und rechtswidrig 
Produktionsmittel oder andere Sachen, die 
sozialistisches Eigentum sind, zerstört, ver
nichtet, beschädigt oder unbrauchbar 
macht, wird von einem gesellschaftlichen 
Organ der Rechtspflege zur Verantwortung 
gezogen oder mit öffentlichem Tadel, Geld
strafe, Verurteilung auf Bewährung oder 
mit Freiheitsstrafe bis zu zwei Jahren be
straft.

(2) Der Versuch ist strafbar.

§164
Verbrecherische Beschädigung 

sozialistischen Eigentums

Verbrecherische Beschädigung soziali
stischen Eigentums wird mit Freiheitsstrafe 
von zwei bis zu acht Jahren bestraft. Eine 
verbrecherische Beschädigung begeht, wer

1. vorsätzlich eine schwere Schädigung 
des sozialistischen Eigentums verursacht;

2. durch die Tat vorsätzlich erhebliche 
Produktionsstörungen verursacht oder die 
lebenswichtige Versorgung der Bevölke
rung gefährdet;

3. die Tat ausführt, obwohl er bereits 
zweimal wegen Beschädigung sozialisti
schen Eigentums, Sachbeschädigung, oder 
wegen Rowdytums mit Freiheitsstrafe be
straft ist.

2. Abschnitt
Straftaten gegen die Volkswirtschaft

§165
V ertrauensmißbrauch

(1) Wer die ihm mit einer Vertrauens
stellung übertragene Verfügungs- oder Ent
scheidungsbefugnis mißbraucht, indem er 
entgegen seinen Rechtspflichten eine Ent
scheidung oder Maßnahme trifft oder eine 
gebotene Entscheidung oder Maßnahme 
unterläßt und dadurch vorsätzlich einen 
bedeutenden wirtschaftlichen Schaden ver
ursacht, wird mit Freiheitsstrafe bis zu 
zwei Jahren oder mit Verurteilung auf Be
währung oder mit Geldstrafe bestraft.

(2) Wer durch die Tat einen besonders 
schweren wirtschaftlichen Schaden verur-


